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#BLEIBZUHAUSE

1. Mund und Nase abdecken. Zwischen Maske und Gesicht
darf es möglichst keine Lücken geben.

2. Die Maske nicht berühren. Wer die Maske dennoch
berühren muss, sollte seine Hände mit einem Hand-
desinfektionsmittel auf Alkoholbasis oder Wasser und Seife
reinigen.

3. Die Maske austauschen, wenn sie feucht ist. Einwegmasken
dürfen nicht mehrfach verwendet werden.

Tragen der Maske:

1. Die Maske von hinten mittels der Bänder
abnehmen. Die Vorderseite der Maske

dabei nicht berühren.

2. Die Maske ist im Anschluss sofort in einem
geschlossenen Abfallbehälter zu entsorgen.

3. Die Hände mit einem Handdesinfektionsmittel
auf Alkoholbasis oder Wasser und Seife reinigen.

Entsorgung der Maske:

Vor dem Anlegen der Maske:

Die Hände mit einem
Handdesinfektionsmittel auf

Alkoholbasis oder mit
Wasser und Seife reinigen.

Hinweise zur Nutzung des Jugend- /Kulturbus

 Fahrer*in und Mitfahrer*innen sind zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung verpflichtet

 Gedränge beim Ein- /Aussteigen vermeiden

 nicht im Fahrzeug essen und trinken

 Hygieneregeln einhalten

 Führen einer Anwesenheitsliste durch den Mieter 

1.

2.

3.

4.

5.
          (Vor- und Familienname, vollständige Anschrift und Telefonnummer) 

Die Anwesenheitsliste ist vom Mieter für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Fahrt aufzubewahren und der zuständigen Gesundheitsbehörde im Sinne des § 2 Absatz

1 Infektionsschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern auf Verlangen vollständig herauszugeben. Die zu erhebenden personenbezogenen Daten dürfen zu keinem

anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung kann durch

einen Aushang erfüllt werden. Die Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen Daten für Dritte, insbesondere andere Gäste, nicht

zugänglich sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu vernichten.

Dein Schutz schützt uns alle.


